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• tigte einz^finden, ihre Forderungen gegen den bestellt werdenden Contkadictorem zu liquidi
ren, und ihre vermeintttch habende Vorzugs-Rechte anzugeben und zu begründen, hrer-
nächst sich aber das Weitere zu gewärtigen. Neustadt den roten April ^807.

Embitch. In 6dem eopire Mgktltst.
S) Auf gnädigen Befehl der Hessischen Landes» Regierung soll derj Mus sctivorum und

sssiüvorum des entlassenen Garde du Corps Hans Curt Schaumburg zu Wernswig unter
sucht werden. Es werden demnach alle und Jede, so an diesem gegründete Forderungen zu
haben vcrmeynen, hiermit auf den Uten Junii d. I. dergestatten edictalirec vorgeladen,
daß sie alsdann Vormittags 9 Uhr vor hiesigem Amte erscheinen und ihre Forderungen sub
praejudicio liquidiren und begründen können. Homberg den izten May 1807.

In sidem Gcheffer, Amts-Actuarius.

9) Die Mobiliar» Nachlassenschaft des zu Waldau verstorbenen Verwalters Henrich Ludwig
Kersten ist für nur 274 Rkhlr. 5 alb. meistbietend versteigert worden, und haben die über
die Kinder bestellten Vormünder Henrich Eifert und George Henze zu Walbau darauf er
klärt, dir Erbschaft Nahmens ihrer Curanden nur cum benetlcio legis sc inventsrU antreten
zu wollen. In Grfolg dieser Erklärung werden daher alle und jede, welche an dem ver

storbenen Verwalter Henrich Ludwig Kersten zu Waldau gegründete Ansprüche zu haben ver
meine», hierdurch öffentlich aufgefordert, ihre Forderungen im Termin Donnerstag den rsten
JuniuS nachstkünftrg fo gewiß des Morgens um y Uhr bey hiesigem Amte anzuzeigen und zu
gleich der Güte halber ordnungsmäsig kzu verfahren, als widrigenfalls zu gewärtigen, daß
die Zurückbleibenden vom Verfahren völlig ausgeschlossen, im etwaigen Weg der Güte dem
Antrage des größer» Theils gemäs gefügt, in deren Entstehung aber der unvermeidLich
scheinende Cvncurs-Prozeß eröfnet werden solle. Oberkaufungeü den i-ten May rso7.

Durch ardi.
ro) Eö ist durch das, in Sachen des hiesigen Färbermeister August Kröper wider seine sämt

liche Gläubiger puncto pacti remissorii von hiesigem Stadtgerichte am I7ten April d. I.
ertheilte Erkenntniß über den obenbemeldeten Färbermeister August Kröper der ConcurS und

die Borladung sämtlicherchessen Gläubiger erkannt und präklusivischer Termin auf Dienstag
den iten September anberaumt worden. Demnach werden hiermit alle und jede Kröperfche
Gläubiger ein und für allemal Aufgefordert und vorgeladen, daß sie alsdann vor hiesige»
Stadtgerichte zu früher gewöhnlicher Gerichtszeit unausbleiblich erscheinen, ihre Forderun
gen und Ansprüche angeben, begründen und nach genommener Einsicht des ihnen alsdana
vorgelegt werden sollenden Massenbestandes, sich bestimmt erklären sollen, ob und wieste sich

- um dit Masse vergleichen, oder dem Coneurs-Procrß den Lauf lassen wollen; widrigenfalls sie
bey diesem Verfahren nicht weiter gehört, sondern ausgeschlossen und allenthalben erkannt wer

den soll W. R. Cassel den iten May 1807. Bürgermeister und Rath daselbst
n) Wv zur Hessen - Casselischen Regierung allhier gnädigst verordnete Geheimer Rath, Re-

girrungs: auch Consistorial-Dirrctor, Regierungs/Räthe, Justitz-Rath, und Assessoren fü
gen hiermit zu wissen, baß nachdem der verstorbene Beamte der beiden Gerichte Caldern
und Reitzberg Commissions-Rath Rothamel so viel Schulden hinterlassen, welche nach un
tersuchtem stau» activorum &amp; paflivorum dessen Vermögen übersteigen , Wir demnach den förm
lichen Concnrsproceß erkannt, und zu Liquidirung der Forderungen Terwlnuw prsejudicislew

 auf Montag den r/ten August d. I. anbezielt haben. Wir citiren, heischen und laden al
so sämmtliche Creditores hiermit von Amts, Gerichts- und Rechtswegen also und dergestalt,
baß sie in vorberegtem I'ermino peremtorio zu gewöhnlicher Gerichtsstunde durch geuugsanL
bevollmächtigte Anwälde ohnausbleiblich und in allem instruct erscheinen, und ihre Forde
rungen, sie rühren her, ex quocunque cspitesie wollen, gegen den Contrabictor liquidiren,
und was sich sonst nach Recht und Ordung gebühret, verhandeln, mit der Verwarnung, daß
dir Zurückgebkebene auf Reproductivn dieser behörig zu verkündigenden Edictal-Citation wei-
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